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63/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.1993

Rechtssatz

Die Überzeugungsp/icht im Sinne des § 11 Abs 1 StVO erfordert zur ausreichenden Beobachtung des eventuell

nachfolgenden Verkehrs (etwa eines herannahenden Schienenfahrzeuges) nicht nur einen Blick in den Außenspiegel,

sondern auch einen weiteren Blick in den Rückspiegel und über die Schulter.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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